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Bebauungsplan Nr. 6/II
"Auf dem Rott-Kronesch",
1. Änderung

Bebauungsplan Nr. 6/II
"Auf dem Rott-Kronesch",
4. Änderung

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Fassung der Baunutzungsverordnung

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes basieren auf der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

1.0 Planungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 Abs. 1 und 2 BauGB)

1.1 Reine  Wohngebiete
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 3 BauNVO)

Alle Ausnahmen, die in reinen Wohngebieten gemäß § 3 Abs. 3 BauNVO vorgesehen sind (kleine
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für
soziale Zwecke, Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke), werden
nicht Bestandteil dieses Bebauungsplans (= auch nicht ausnahmsweise zulässig).

1.2 Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 2 BauNVO)

In der offenen Bauweise sind die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Die Länge der
Gebäude darf 50,0 m nicht überschreiten.

1.3 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden
Je Gebäudeeinheit ist in Einzelhäusern 1 Wohnung, in Doppelhäuser sind 2 Wohnungen zulässig.

1.4 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr.
25 a BauGB)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
a) Je Grundstück ist ein hochstämmiger naturraumtypischer Laubbaum zu pflanzen (Pflanzqualität:

Stammumfang mindestens 14-16 cm in 1,00 m Höhe über Wurzelhals).
b) Die vorstehend festgesetzte Bepflanzung ist innerhalb eines Jahres nach Bezugsfertigkeit der

Gebäude herzustellen.

c) Pflanzenauswahl

Hausbäume der heimischen Flora
Stieleiche, ggf. als Säulenform Quercus robur 'Fastigiata'
Hainbuche, ggf. als Säulenform Carpinus betulus 'Fastigiata'
Vogelbeere, ggf. als Säulenform Sorbus aucuparia 'Fastigiata'
Spitzahorn, ggf. als Säulenform Acer plananoides 'Columnare'
Spitzahorn, ggf. mit Kugelkrone Acer planatoides 'Globosum'

Bäume mit eßbaren Früchten
Baumhasel Corylus colurna
Walnuss Juglans regia
Apfel-Hochstämme z.B. Boskoop, Gravensteiner, Gloster, Glockenapfel
Birnen-Hochstämme z.B. Clapps Liebling, Gute Luise, Conference, Köstliche
Süßkirschen Sorten z.B. Annabelle, Erika
Pflaumen z.B. Hauszwetsche, Grüne Renecloude, Mirabelle

Kleinbäume für Vorgärten
Zierapfel Malus Hybr.  'Professor Sprenger'
Zierkirsche Prunus sargentii 'Accolade'
Goldregen Laburnum watereri 'Vossii'
Blumen-Hartriegel Cornus florida

1.5 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

a) Die Außenanlagen der privaten Baugrundstücke sind mit Ausnahme der notwendigen
Erschließungsflächen/Terrassen/ Nebenanlagen gärtnerisch anzulegen. Die Anlage von
Schottergärten ist nicht zulässig.

b) Für die Außenbeleuchtung der Grundstücke im Plangebiet sind ausschließlich insekten- und
fledermausfreundliche Leuchtmittel zu verwenden. Lichtkegel sind nach unten auszurichten.
Blendwirkungen sind durch geschlossene Gehäuse zu minimieren.

2.0 Örtliche Bauvorschriften über die Gestaltung
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 3 Nrn. 1, 3 und 6 NBauO)

Für das Plangebiet gilt eine Gestaltungssatzung, rechtskräftig durch Bekanntmachung am
04.04.2003.
Die darin festgesetzten gestalterischen Vorgaben sind auch im Bereich der 8.Änderung des B-Plans
einzuhalten (s. Anlage zur Begründung)

3.0 Hinweise

3.1 Aufhebung der bisherigen Festsetzungen

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen
Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 BauGB bezeichneten Art enthalten, außer
Kraft.

3.2 Archäologische Bodenfunde (§ 14 Abs. 1 Nds. Denkmalschutzgesetz)

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das könnten
u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige
Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden,
sind diese nach § 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und müssen bei der
Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Osnabrück und dem Nieders. Landesamt für
Denkmalpflege, Referat Archäologie, unverzüglich gemeldet werden.

Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis zum
Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu
tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Eine
Unterlassung der Anzeige stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet
werden. Auf die einschlägigen Bestimmungen des § 35 NDSchG wird deshalb ausdrücklich
hingewiesen.

3.3 Artenschutz

Baufeldräumung (Brutvögel):
Diejenigen Bau- und Erschließungsmaßnahmen (Entfernung von Gehölzen/ Baumfällarbeiten,
Beseitigung von Vegetationsstrukturen), die zu einer Entfernung aller Brutmöglichkeiten und damit zur
Erfüllung möglicher artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände für die Artgruppe der Brutvögel führen
können, sind nach Abschluss der Brutsaison und vor Beginn der neuen Brutsaison der im Plangebiet
möglicherweise vorkommenden Brutvögel und somit zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar
durchzuführen.

3.4 Kampfmittelbeseitigung:

Es besteht ein allgemeiner Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmitteln. Sollten bei
Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, so ist umgehend die
zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst der
Zentralen Polizeidirektion zu benachrichtigen.

3.5 Rechtliche Grundlagen

Die dieser Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse,

DIN-Vorschriften) können während der Dienststunden bei der Stadt Bad Iburg im Fachdienst II -
Planen und Bauen eingesehen werden (Am Gografenhof 3, D-49186 Bad Iburg, Telefon: +49 5403
404-0, Fax: +49 5403 404-99, E-Mail: bauen@badiburg.de).

Planzeichenerklärung
Gemäß Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58) in der aktuell gültigen Fassung und der
Baunutzungsverordnung vom 21.11.2017 (BGBl. I, S. 3786) in der aktuell gültigen Fassung.

Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)
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Wirtschaftsgebäude, Garagen
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Flurgrenze 
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Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO)Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse (Höchstmaß) (§ 20 BauNVO)
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nur Einzel- und Doppelhäuser offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

EDo

Sonstige Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

Vermerkungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der angrenzenden Bebauungspläne

Maß der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, i. V. m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

Veröffentlichung
Der Rat/Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Iburg hat in der Sitzung am ............................ dem
Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und die Veröffentlichung gemäß § 3
Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Veröffentlichung wurden am ......................... ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begründung wurde vom .................. bis ......................
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB veröffentlicht.

Gemäß § 4a Abs. 2 BauGB sind gleichzeitig die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt worden.

Bad Iburg, den ....................
...................................
Bürgermeister

Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt Bad Iburg hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß §§ 3
Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ........................ als Satzung (§10 BauGB) sowie
die Begründung beschlossen.

Bad Iburg, den ....................
...................................
Bürgermeister

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 6/II "Auf dem Rott - Kronesch", 8. Änderung
ist gemäß § 10  Abs. 3 BauGB am ........................ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am ........................ rechtsverbindlich geworden.

Bad Iburg, den ....................
...................................
Bürgermeister

Aufstellungsbeschluss
Der Rat/Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Iburg hat in seiner Sitzung am ........................ die
Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1
BauGB am ........................ ortsüblich bekannt gemacht worden.

Bad Iburg, den ....................
...................................
Bürgermeister

Präambel und Ausfertigung
Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10  und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I
S. 3634) in der aktuell gültigen Fassung, des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)
vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. S. 46) in der aktuell gültigen Fassung und der §§ 10 und 58 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S.
576) in der aktuell gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Bad Iburg diesen Bebauungsplan
Nr. 6/II "Auf dem Rott - Kronesch", 8. Änderung, bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen
Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

Bad Iburg, den .................... (SIEGEL)
...................................

    Bürgermeister

     

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes sind Verletzungen von
Verfahrens- und Formschriften gemäß § 214 Abs. 1 BauGB oder beachtliche Verletzungen unter
Berücksichtigung des § 214 Abs. 1 BauGB der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder beachtliche Mängel des
Abwägungsvorganges gemäß § 214 Abs. 3 BauGB nicht geltend gemacht worden. Entsprechende
Verletzungen oder Mängel werden damit unbeachtlich.

Bad Iburg, den ....................
...................................
Bürgermeister

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte   Gemarkung Iburg, Flur 4

Maßstab: 1:500

  Quelle: Auszug aus dem Geobasisdaten der Niedersächsischen 
  Vermessungs- und Katasterverwaltung © Oktober 2025

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Osnabrück-Meppen

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen, sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach
(Stand vom 20.10.2025). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen
geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Osnabrück, den ........................
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Reine Wohngebiete (§ 3 BauNVO)WR
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